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23. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 28. September 2017  
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Tönisvorst für einen Teilbereich im Stadtteil Vorst (Bereich des 
Bebauungsplanes Vo-47 "An Böntscheshof") 
hier: Aufstellungsbeschluss und Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 13.09.2017 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 
des Baugesetzbuches (BauGB) den Beschluss zur Aufstellung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes für das im nachste-
henden Kartenausschnitt abgegrenzte Gebiet im Stadtteil Vorst (Bereich des Bebauungsplanes Vo-47 "An Böntscheshof") 
beschlossen. 
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Weiterhin hat der Planungsausschuss in seiner Sitzung am 13.09.2017 die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414) in der z. Zt. geltenden Fassung beschlossen. 
 
Die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet die Änderung von "Wohnbauflächen" in "Sondergebiet" 
 
Es besteht für jedermann Gelegenheit, Anregungen in der Zeit vom 06. Oktober 2017 bis einschließlich 23. Oktober 2017, im 
Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Straße 8, Zimmer 1 und 2, während der Dienststunden vorzubringen und sich mündlich 
zur Niederschrift oder schriftlich dazu zu äußern. 
 
Dienststunden sind: 
Montags bis donnerstags von  8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
sowie freitags von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Mit Ablauf des 23. Oktober 2017 ist die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren zur Aufstellung der 8. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Tönisvorst abgeschlossen. 
 
Tönisvorst, den 25.09.2017 
Der Bürgermeister 
 
gez. Goßen 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 18/S. 105 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Bebauungsplan Vo-47 "An Böntscheshof", Stadtteil Vorst 
hier: Aufstellungsbeschluss und Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 29.03.2017 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 
des Baugesetzbuches (BauGB) den Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Vo-47 "An Bönt-
scheshof" gefasst und in seiner Sitzung am 13.09.2017 die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in 
der z. Zt. geltenden Fassung beschlossen. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Vo-47 "An Bönt-
scheshof" ergibt sich aus dem u. a. Kartenausschnitt. 
 
 



107 

 107

 
 
 

Ziel und Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Vo-47 "An Böntscheshof" ist die Schaffung von planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zur Entwicklung der bisher als landwirtschaftlich genutzten Hoffläche, um einen Einzelhandelsbetrieb 
zu ermöglichen. 
 
Es besteht für jedermann Gelegenheit, Anregungen in der Zeit vom 06. Oktober 2017 bis einschließlich 23. Oktober 2017, im 
Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Straße 8, Zimmer 1 und 2, während der Dienststunden vorzubringen und sich mündlich 
zur Niederschrift oder schriftlich dazu zu äußern. 
 
Dienststunden sind: 
Montags bis donnerstags von  8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
sowie freitags von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Mit Ablauf des 23. Oktober 2017 ist die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Vo-47 "An Böntscheshof" abgeschlossen. 
 
Tönisvorst, den 25.09.2017 
Der Bürgermeister 
 
gez. Goßen 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 18/S. 106 
 
 
 

Satzung  
 
der Stadt Tönisvorst vom 15.08.2017 über örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen – Landesbauordnung (BauO NRW) - für den Bereich des Bebauungsplanes Vo-39 A "Am Försterhof, Teil 1" 
im Stadtteil Vorst 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023) in der z. Zt. geltenden Fassung, 
in Verbindung mit § 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) vom 
01.03.2000 (GV. NRW. S. 256/SGV. NRW. 232) in der z. Zt. geltenden Fassung in seiner Sitzung am 14.09.2017 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
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Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst den Bereich des Bebauungsplanes Vo-39 A "Am Försterhof, Teil 1", in 
der Gemarkung Vorst, Flur 12. Er ergibt sich aus dem nachstehenden Kartenausschnitt. 
 

 

 
 

 
§ 2 

 
Örtliche Bauvorschriften textlicher Art 

 
1. Dachform und Dachneigung 
 
1.1 Gauben sind nur bei Gebäuden mit einer Dachneigung ab 40° zulässig. Sie dürfen nur in der Dachgeschossebene 

untergebracht werden, die unmittelbar über der Geschossdecke des letzten mit senkrechten Außenwänden verse-
henen Geschosses beginnt. In weiteren Geschossen wie z. B. Spitzboden sind sie nicht zulässig. Die Summe der 
Länge aller Gauben einer Dachseite darf 75 % der Fassadenbreite nicht überschreiten. 

 
1.2 Doppelhäuser müssen mit einer einheitlichen Dachform und -neigung ausgeführt werden. In der Detailplanung 

wie Dachgauben kann von dieser Regelung abgewichen werden. 
 
2. Höhenlage des Erdgeschossrohfußbodens 
 
2.1. Der Bezugspunkt für die Höhe wird bestimmt an der Mitte der an die Straßenbegrenzungslinie angrenzenden 

Grundstücksseite über Oberkante bestehender Verkehrsfläche ohne Randabschluss. 
 
2.2 Bezugspunkt für den Erdgeschossfußboden ist die Oberkante Rohfußboden. Er darf max. 0,50 m über dem fest-

gesetzten Bezugspunkt liegen und diesen max. 0,15 m unterschreiten. 
 
3. Materialien 
 
3.1 Bei Doppelhäusern sind bei der Fassadenausbildung einheitliche Materialien mit einheitlichem Farbton zu ver-

wenden. Wird unter den Bauherren keine Einigung erzielt, sind Vormauersteine in rötlichem Farbton zu verwen-
den. In der Detailgestaltung kann von Material und Farbton abgewichen werden. 

 
3.2 Bei Doppelhäusern ist die Dacheindeckung in einem einheitlichen Farbton auszuführen. Wird unter den Bauher-

ren keine Einigung erzielt, ist eine Dacheindeckung mit anthrazitfarbenem Farbton zu verwenden. 
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4. Vorgärten und Einfriedungen 
 
4.1 Die Fläche des Vorgartens wird bestimmt durch die Straßenbegrenzungslinie und der ihr zugewandten Gebäude-

grenze in der Gesamtbreite des Grundstückes. Diese Fläche darf durch Hecken und Einfriedigungen mit einem bis 
zu 1,50 m hohen Maschendraht- oder Stabgitterzaun sowie offene Holzzäune als Jäger- oder Lattenzäune mit Be-
pflanzungen begrenzt werden. 

 Ausnahmen: 
 Liegen in Vorgärten befindliche Wohngärten unmittelbar einer öffentlichen Verkehrsfläche zugeordnet, sind die o.a. 

Einfriedigungen ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. 
 
4.2 Bei Eckgrundstücken bestimmt sich die Fläche des Vorgartens durch die Straßenbegrenzungslinien und der einer 

Straße zugewandten Gebäudegrenze in der Gesamtbreite des Grundstückes. 
 
4.3 Außerhalb des Vorgartens sind außer Hecken Einfriedungen nur mit einem bis zu 1,80 m hohen Maschendraht- oder 

Stabgitterzaun sowie offene Holzzäune als Jäger- oder Lattenzäune, zulässig.  
  
4.4 Der Bezugspunkt für die Einfriedungen wird bestimmt an der Mitte der an die Straßenbegrenzungslinie angrenzen-

den Grundstücksseite über Oberkante bestehender Verkehrsfläche ohne Randabschluss. 
 
5. Abschirmwände 
 
5.1 Wände zur Errichtung eines fremder Einsicht entzogenen Sitzplatzes dürfen  
 - eine Höhe von 2,00 m über den in Punkt 2.1 bestimmten unteren Bezugspunkt sowie  
 - eine Seitenlänge von 5,00 m 
 nicht überschreiten. 
 
6. Mülltonnen im Vorgarten 
 
6.1 Das von der öffentlichen Verkehrsfläche her sichtbare dauerhafte Abstellen von Mülltonnen ist unzulässig. 
 
6.2 Die Standplätze für Mülltonnen dürfen nur dann im Vorgarten eingerichtet werden, wenn sie von der öffentlichen 

Verkehrsfläche abgeschirmt, dauerhaft eingegrünt oder in den Untergrund abgesenkt werden. 
 
7. Garagen 
 
7.1 Garagen und überdachte Stellplätze müssen in Material und Farbton einheitlich wie das Wohngebäude ausgeführt 

werden. Für überdachte Stellplätze kann ausnahmsweise auch eine Holzkonstruktion gewählt werden. 
 
7.2 Aneinander gebaute Garagen sind bei Flachdachausbildung in einheitlicher Höhe, auszuführen. Wird keine Einigung 

erzielt, so wird eine Bauhöhe von 3,00 m über Bezugspunkt festgesetzt. 
 Der Bezugspunkt wird über Oberkante bestehender Verkehrsfläche ohne Randabschluss an der Grundstücksseite 

bestimmt, die an die Straßenbegrenzungslinie angrenzt. 
 
7.3 In der Detailgestaltung sind Abweichungen zulässig. 
 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes der Stadt Tönisvorst, in dem sie bekannt gemacht wird, 
in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 G 
zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet 
oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die  verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung über örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan Vo-39 A "Am Försterhof, Teil 1" im Stadtteil 
Vorst wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 30.06.2016, in der z. 
Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 25.09.2017 
 
gez. Goßen 
Bürgermeister 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 18/S. 107 

 
--------- 
 
Nichtamtlicher Teil: 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite 
Newsletter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann 
seine eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldun-
gen aus.  Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kosten-
los zur Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslege-
stellen siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amts-
blatt per Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpau-
schale für das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro 
Jahr. 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 200 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
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Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
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St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
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Stadtteil St. Tönis  
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